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263 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (248 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Verwendung 
der Identitätsausweise und der Personal-

ausweise für Ausländer und· Staatenlose. 

Der Regierungsvorlage liegt die Absicht zu
grunde, die gegenwärtig bestehende Rechtsun
sicherheit auf dem Gebiete der Anerkennung 
bestimmter Personalauswei~e als amtliche Aus
weise zu beseitigen. Die angeführte Rechtsun
sicherheit ist durch den Umstand bedingt, daß 
seit der durch die Verordnung des. Bundesmini
steriums für Inneres vom 11. Juni 1955, BGBl. 
Nr.117, verfügten Aufhebung der Identitäts
ausweis-Verordnung, StGBl. Nr. 194/1945, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 32/1946 sowie 
der Ausländerausweis-Verordnung, BGBl. Nr. 33/ 
1946,Ungewißheit darüber herrscht, ob die bis 
dahin ausgestellten Identitätsausweise und Per
sonalausweise für Ausländer und ·Staatenlose noch 
weiter als amtliche Ausweise verwendet werden 
können. 

Die dadurch eingetretene Rechtsunsicherheit 
wirkt sich insbesondere auf dem Gebiete des 
gerichtlichen und notariellen Beurkundungs- und 
Beglaubigungswesens nachteilig aus. 

Herke 
Berichterstatter 

Für die Wahl des Zeitpunktes, ab welchem die 
Identitätsausweise und Personalausweise fUr Aus
länder und Staatenlose nicht mehr als amtliche 
Ausweise anerkannt werden sollen, war der Um
stand bestimmend, daß mit 1. Feber 1957 ein 
neuer fakultativer Personalausweis eingeführt 
wurde. Ausländer und Staatenlose firiden mit den 
für diesen Personenkreis vorgesehenen Personal
dokumenten, wie Reisepässen, Fremdenpässen und 
Reisedokumenten nach der Genfer Konvention, 
gleichfalls das Auslangen. Volksdeutschen wird 
in Zukunft ihr Status von den Sicherheitsbehör
den besonders bescheinigt werden. 

Der Verfassungsausschu~ hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 27. Juni 1957 ein
gehend beraten. Nach einer Debatte, in der außer 
dem Berichterstatter und dem Vorsitzenden die 
Abgeordneten Dr. P fe i fe rund Mac h u n z e 
sowie Staatssekretär G r u b hof e r das Wort 
ergriffen, wurde die Regierungsvorlage einstim- . 
mig angenommen. 

Der Verfassungsausschuß stellt den Antrag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (248 der Beilagen) clie 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 27. Juni 1957 

Dr. Kranzlmayr· 
Obmannstellvertreter 
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